
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/12/3 85/13/0135
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1986

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §122 Abs3;

Rechtssatz

Für die Beurteilung der Frage, ob ein unbewegliches Wirtschaftsgut von der Anwendung des § 122 Abs 3 EStG 1972

ausgenommen ist oder nicht, - ist es ohne Bedeutung, daß verschiedene Wirtschaftgüter im Rahmen eines

einheitlichen Vertrages verpachtet werden.
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